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Text 

6. Abschnitt 

Verkehr mit Schußwaffen innerhalb der Europäischen Union und Einfuhr von 
Schußwaffen in das Bundesgebiet aus Drittstaaten 

Europäischer Feuerwaffenpaß 

§ 36. (1) Der Europäische Feuerwaffenpaß berechtigt Menschen mit Wohnsitz in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union zur Mitnahme der darin eingetragenen Schußwaffen in andere 
Mitgliedstaaten nach Maßgabe des die Richtlinie des Rates vom 18. Juni 1991 über die Kontrolle des 
Erwerbes und des Besitzes von Waffen (91/477/EWG) jeweils umsetzenden nationalen Rechtes. 

(2) In Österreich wird der Europäische Feuerwaffenpaß auf Antrag Menschen mit Wohnsitz im 
Bundesgebiet von der Behörde ausgestellt. Seine Geltungsdauer beträgt fünf Jahre und ist einmal um den 
gleichen Zeitraum verlängerbar. 

(3) Auf Antrag hat die Behörde in den Europäischen Feuerwaffenpaß jene Schußwaffen einzutragen, 
die der Betroffene besitzen darf. Anlässlich der Eintragung einer noch nicht registrierten Schusswaffe der 
Kategorie C erfolgt die Registrierung dieser Schusswaffe gemäß § 33 von Amts wegen. Der Europäische 
Feuerwaffenpaß ist in dem Ausmaß, in dem der Inhaber die eingetragenen Schußwaffen nicht mehr 
besitzen darf, einzuschränken oder zu entziehen. 

(4) Die nähere Gestaltung des Europäischen Feuerwaffenpasses wird durch Verordnung des 
Bundesministers für Inneres bestimmt. 
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